
 
 
                                         
 
 
 
 
 
Merkblatt für Wagen-Cliquen an der Rheinfelder Fasnacht 
 
Auf was muss ich achten, wenn ich mit einem Wagen an der Rheinfelder Fasnacht 
dabei sein will ? 
 
 
 

1. Wagen frühzeitig bei der FGR anmelden, damit wir ihn für die Umzüge und die 
weiteren Veranstaltungen einplanen können. Anmeldeschluss: 15.12. des 
Vorjahres. 
 

2. Handwagen benötigen keine speziellen weiteren Bewilligungen oder 
Abklärungen.  

 
Die Nachfolgenden Infos beziehen sich auf Wagen mit Zugfahrzeug. 

 
3. Fertig gebauter Wagen bei der Firma Looser (Tel. 061 831) kontrollieren 

lassen und unterzeichneter Kontrollbericht an Béa Bieber, Fax Nr.  
     061 831 32 09, faxen. 

Dieser wird verwendet für die Umzugsbewilligung beim Kanton. 
           Angehängt Beispiel, wie der Prüfbericht aufgebaut sein sollte. 
 

4. Abstand zwischen Fahrzeug und Anhänger optisch sichtbar markieren 
(Wimpel, Stoffbänder oder ähnliches) 

 
5. Empfohlen wird eine Verkleidung des Wagens bis 25 cm über Boden zum 

Schutze des Publikums. 
 

6. Spezielle Aufmerksamkeit ist Kindern zu widmen, die sich im Wagenbereich 
Aufhalten (Unfallgefahr) 

 
7. Die FührerInnen des Zugfahrzeuges müssen im Besitz eines gültigen  

Fahrausweises sein. 
 
     8.   Beim Manövrieren ist besondere Vorsicht geboten ! 
    

9. Kein Alkohol für FahrerInnen der Zugfahrzeuge bis nach ihrem Einsatz ! 
 
 
     FGR Rheinfelden 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


